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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
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ASVG §33 Abs1;

ASVG §34 Abs1;

ASVG §68 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Eine bloß fehlende Verwaltungsübung, nach der Provisionen (hier:

Provisionen für den Abschluß von Bausparverträgen und Versicherungsverträgen) der ASVG-Beitragsp?icht zu

unterstellen gewesen wären, enthebt den Meldep?ichtigen - anders als das Bestehen einer positiven, tatsächlich von

der zuständigen Gebietskrankenkasse gehandhabten und dem Meldep?ichtigen bekannten Verwaltungsübung, solche

Provisionen nicht der Beitragspflicht zu unterziehen - grundsätzlich nicht von seiner Erkundigungspflicht.
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